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1. Einleitung 

Gemäss dem Enturf der europäischen "Basic Safety Standards" (BSS) [EG-BSS 2012] und den 
BSS der internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) [IAEO 2011] gelten als 
nichtmedizinische Röntgenexpositionen alle Expositionen des Menschen, bei denen nicht die 
Gesundheit oder das Wohlbefinden der exponierten Person im Vordergrund steht. 
Insbesondere handelt es sich um Bestrahlungen zu Sicherheitszwecken1 oder um 
nichtmedizinische Anwendungen, bei denen medizinische Röntgenanlagen eingesetzt 
werden2. Ein vollständiger Review dieser Expositionen ist in den Berichten zum Symposium 
der Europäischen Gemeinschaft enthalten [EG 2009].  
 
Mit diesem Dokument soll die Situation der nichtmedizinischen Röntgenexpositionen in der 
Schweiz aus Sicht des Strahlenschutzes beurteilt werden. Dabei wird unterschieden zwischen 
Verfahren zu Sicherheitszwecken, wobei es sich hier um eine vorausschauende Diskussion 
handelt, da in der Schweiz zurzeit keine entsprechenden Anlagen in Betrieb sind, und 
Verfahren, bei denen medizinische Röntgenanlagen eingesetzt werden, was in unserem Land 
bereits regelmässig gemacht wird. 
 

2. Aktuelle Situation 

 
Die nichtmedizinischen Röntgenexpositionen sind nicht direkt Teil des aktuellen 
Strahlenschutzsystems, wie es in den Empfehlungen der Internationalen 
Strahlenschutzkommission (ICRP) definiert ist [ICRP-103 2007]. Denn sie gehören zu keiner 
der drei Expositionskategorien, die die Bevölkerung, die Berufstätigen und die Patientinnen 
und Patienten betreffen. Da sich keine vierte Kategorie erstellen lässt, weisen der Entwurf 
der europäischen BSS [EC-BSS 2012] und die europäischen Strahlenschutzbehörden [HERCA 
2010] darauf hin, dass bei nichtmedizinischen Expositionen die Prinzipien der Rechtfertigung 
und der Optimierung angewendet werden müssen. Zudem müssen die praktizierten 
Verfahren auf einer Liste klar definiert und mit einer Dosisbegrenzung versehen sein.  
 
Zurzeit sind verschiedene Arbeiten im Gange. Die IAEO hat einen Text in Konsultation 
geschickt, der die Rechtfertigung dieser Verfahren auf nationaler Ebene klären soll [IAEO 
2012]. Die ICRP hat eine Task-Gruppe gebildet [ICRP TG71], die gestützt auf die neusten 

                                                                 
1
 Suche nach unter den Kleidern versteckten Gegenständen; Suche nach in Frachtstücken versteckten Menschen usw. 

2
 Eignungsprüfung für eine Arbeitsstelle, Screening von Migrantinnen und Migranten, Charakterisierung eines 

Versicherungsrisikos, gerichtsärztliche Begutachtung von alten Verletzungen, Beurteilung der Entwicklung eines Kindes zu 
einem sportlichen, künstlerischen oder gesetzlichen Zweck, Nachweis von in einer Körperöffnung versteckten Gegenständen 
usw. 
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Empfehlungen [ICRP-103 2007] über die nichtmedizinischen Expositionen diskutieren soll. 
Bis heute wurde jedoch noch kein Dokument veröffentlicht. 
 
 
2.1. Verfahren zu Sicherheitszwecken 
 
Mit den Körperscannern sollen versteckte Gegenstände unter den Kleidern nachgewiesen 
werden. Zurzeit ist in der Schweiz keine solches Instrument in Gebrauch, doch in 
verschiedenen Ländern werden sie für die Personenkontrolle an Flughäfen und in 
Gefängnissen verwendet.  
 
Es werden hauptsächlich zwei Scannertypen verwendet: Röntgenscanner des Typs 
"Backscatter" und Scanner mit Millimeter-/Terahertzstrahlung.  

 Für die Röntgenscanner wird eine Hochspannung von etwa 50 kV verwendet. Sie 
erzeugen sehr schwache Dosen (E ~ 0.1 μSv [IRSN 2010; IAEO 2012]; E < 0.02 µSv 
[Hoppe 2012]). 

 Bei den Scannern mit Millimeter-/Terahertzstrahlung (24-30 GHz) werden Leistungen 
eingesetzt (< 1 mW/m2), die deutlich unter denjenigen liegen, die für die Erwärmung 
von Gewebe erforderlich sind. Diese Scanner haben daher keine formell 
nachgewiesenen Auswirkungen auf die Gesundheit [AFSSET 2010].  

 
Der nationale Rat für Strahlenschutz und Strahlenmessung der USA (NCRP) [NCRP 2002] 
sowie das französische Institut für Strahlenschutz und nukleare Sicherheit (IRSN) und die 
französische Agentur für gesundheitliche Sicherheit der Umwelt und der Arbeit (AFSSET) 
empfehlen den Instrumenten, die ohne ionisierende Strahlung arbeiten, im Rahmen des 
Möglichen den Vorzug zu geben. Gemäss dem Entwurf der europäischen BSS [EG-BSS 2012] 
müssen die Personen, die mit Röntgenstrahlen gescannt werden, gestützt auf die Gesetze 
über die Sicherheit der betroffenen Länder vor der Kontrolle ihre freie und informierte 
Zustimmung geben. Zudem müssen den Personen, die regelmässig gescannt werden, 
Alternativen, die ohne ionisierende Strahlung auskommen, angeboten werden. 
 
 
2.2. Nichtmedizinische Verfahren unter Verwendung medizinischer Röntgenanlagen 
 
Im Entwurf der europäischen BSS [EG-BSS 2012] wird lediglich in Erinnerung gerufen, dass 
für jede Verwendung von medizinischen bildgebenden Verfahren in einem 
nichtmedizinischen Kontext eine Rechtfertigung erforderlich ist, und die 
Gesundheitsbehörden ihre formelle Einwilligung geben müssen. In den Schlussfolgerungen 
zum europäischen Symposium [EG 2009] werden die praktischen Aspekte der Rechtfertigung 
detaillierter analysiert und es wird darauf hingewiesen, dass Ärztinnen und Ärzte nur über 
wenige Informationen verfügen, um die Kosten und Nutzen für die öffentliche Gesundheit 
und die Sicherheitsaspekte zu analysieren. Die Rechtfertigung muss daher auch von der 
Person vorgenommen werden, die das Röntgenverfahren anordnet.  
 
In der Schweiz ist für nichtmedizinische Verfahren, für die medizinische Anlagen verwendet 
werden, keine spezifische Bewilligung erforderlich. Die Entwicklungsbeurteilungen von 
Kindern zu sportlichen oder künstlerischen Zwecken werden durch den behandelnden Arzt 
gerechtfertigt, wie wenn es sich um ein medizinisches Verfahren handeln würde. 
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Der Nachweis von Gegenständen in Körperöffnungen wird vor allem bei Personen 
durchgeführt, die unter Verdacht stehen, Drogen im Verdauungstrakt zu transportieren. 
Gewisse Kantone ordnen eine Polizeihaft mit einer Kontrolle des Stuhls während 48 Stunden 
an, während andere Röntgenuntersuchungen vornehmen (Röntgenaufnahme oder 
Computertomographie). Es gibt keine nationale Statistik, aber das CHUV beispielsweise führt 
jährlich 60 solche Untersuchungen durch. Die Untersuchungen werden polizeilich 
angeordnet, sind aber auch in medizinischer Hinsicht von Interesse, da die Verpackungen 
manchmal platzen, bevor sich natürlich ausgeschieden werden [Schmidt 2008]. Gesetzliche 
Grundlage für diese Untersuchungen ist nicht die Strahlenschutzverordnung [StSV 1994], 
sondern die Zollverordnung [ZV 2006], in der in Artikel 225 die Durchführung von 
"Röntgenaufnahmen" erwähnt ist. Darin wird nicht zwischen einer konventionellen 
Röntgenaufnahme des Abdomen (Abdomenübersichtsaufnahme), bei der die effektive Dosis 
maximal 1 mSv beträgt, und einer Computertomographie des Abdomen unterschieden, bei 
der die abgegebene Dosis mindestens 4-5 mSv beträgt, auch wenn mit einem "Low-Dose"-
Protokoll gearbeitet wird.  
 
 

3. Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

 
Die KSR ist der Meinung, dass im Rahmen der laufenden Revision der Gesetzgebung eine 
klare gesetzliche Grundlage für die nichtmedizinischen Röntgenexpositionen geschaffen 
werden muss. In Übereinstimmung mit den europäischen BSS und der IAEO ist die KSR der 
Ansicht, dass ionisierende Strahlung nur unter strikter Einhaltung des 
Rechtfertigungsprinzips eingesetzt werden darf. Konkret heisst das, dass solche Verfahren 
von der verordnenden und der durchführenden Person individuell gerechtfertigt werden 
müssen. Zudem braucht es dafür eine spezifische Bewilligung der Aufsichtsbehörden, und es  
muss eine Dosisbegrenzung festgelegt werden.  
 
 
3.1. Verfahren zu Sicherheitszwecken 
 
Der Nachweis von illegalen Gegenständen unter den Kleidern mittels Röntgenscanner geht 
mit einer sehr schwachen Dosis für die kontrollierten Personen einher. Störfälle sind jedoch 
nicht auszuschliessen, und es ist eine grosse Anzahl Personen von diesen Kontrollen 
betroffen. Zudem könnte die Verwendung solcher Anlagen in Flughäfen oder Gefängnissen 
zu einer Ausdehnung auf andere Orte, wie Stadien, Theater, Schulen usw. führen. Aus 
diesem Grund sollte nach Ansicht der KSR den Techniken, die ohne ionisierende Strahlung 
arbeiten, wie den Scannern mit Millimeter-/Terahertzstrahlung Vorzug gegeben werden. 
 
Sollten die Aufsichtsbehörden beschliessen, Röntgenscanner zu bewilligen, so müssten die 
von diesen Kontrollen betroffenen Personen über die verwendete Strahlung und die 
möglichen gesundheitlichen Auswirkungen informiert werden. Zudem sollte ihnen eine 
Alternative zur Verfügung stehen (z.B. manuelles Abtasten,Scanner mit Millimeter-
/Terahertzstrahlung). Weiter müssten die Personen, die diese Geräte bedienen, als beruflich 
strahlenexponiert betrachtet werden und zur Gewährleistung ihrer eigenen Sicherheit eine 
Strahlenschutzausbildung erhalten. Ausserdem müssten die eingesetzten Techniken im 
Rahmen der Qualitätssicherung regelmässig optimiert werden. 
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Schliesslich ist die KSR der Meinung (wobei es sich hier nicht um ein Anliegen des 
Strahlenschutzes handelt), dass die Frage des Datenschutzes der gescannten Personen von 
den zuständigen Stellen geklärt werden sollte.  
 
 
3.2. Nichtmedizinische Verfahren unter Verwendung medizinischer Röntgenanlagen 
 
Für nichtmedizinische Verfahren, für die medizinische Röntgenanlagen eingesetzt werden, 
ist die Strahlenschutzausbildung in der geltenden Gesetzgebung festgelegt. Die KSR glaubt 
jedoch, dass bei der Anwendung des Rechtfertigungsprinzips nicht genug klar zwischen 
medizinischen und nichtmedizinischen Verfahren unterschieden wird. So wie auch in der 
Medizin müsste diese Rechtfertigung sowohl für das Verfahren allgemein (z.B. 
Röntgenaufnahme der Hand zur Festlegung des Alters eines Kindes) als auch individuell (ist 
diese Untersuchung gerechtfertigt für dieses Kind?) erfolgen. Zudem muss auch die Frage 
gestellt werden, ob es für diese Verfahren nicht eine Bewilligung und eine Dosisbegrenzung 
des Bundesamts für Gesundheit (BAG) braucht. 
 
Anstelle der vom Zoll oder der Polizei angeordneten medizinischen Röntgenuntersuchungen 
müsste den betroffenen Personen eine Alternative angeboten werden, z.B. Polizeihaft mit 
Kontrolle des Stuhls während 48 Stunden. Die KSR ist weiter der Ansicht, dass die 
Rechtfertigung durch Vertreterinnen und Vertreter der Behörden (Zoll, Polizei, BAG) und der 
Ärzteschaft (FMH) und unter Berücksichtigung der Aspekte der Sicherheit und Gesundheit 
erfolgen sollte. Die Frage der freien und informierten Einwilligung der betroffenen Personen 
muss ebenfalls von diesen Stellen geklärt werden. 
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